
Das Beraterregister für Kundenberater unter dem neuen 
Finanzdienstleistungsgesetz – erste Antworten aus der 
Praxis Kundenberater von in- und ausländischen Finanzdienstleistern dürfen unter dem neuen Finanzdienst- 

leistungsgesetz ihre Tätigkeit in der Schweiz erst aufnehmen, wenn sie sich in einem Beraterregister eingetragen haben. 

Die ersten Registrierungsstellen werden voraussichtlich Ende Mai/anfangs Juni von der Eidgenössischen Finanzmarktauf-

sicht FINMA genehmigt. Das Finanzdienstleistungsgesetz sieht Ausnahmen von der Eintragungspflicht sowie besondere 

Übergangsbestimmungen vor.
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Was ist das Beraterregister?

Beim Beraterregister handelt es sich um 
ein von einer Registrierungsstelle geführ-
tes Register, in welches sich gewisse 
Kundenberater von in- und ausländischen 
Finanzdienstleistern eintragen müssen, 
bevor sie Finanzdienstleistungen in der 
Schweiz anbieten dürfen.

Das Beraterregister ist ein öffentlich ein-
sehbares Register. Es enthält Angaben 
zum Kundenberater und zum Finanz-
dienstleister, für den er tätig ist, zu den 
Tätigkeitsfeldern, zu den vom Kundenbe-
rater absolvierten Aus- und Weiterbil-
dungen und zur Ombudsstelle, welcher 
der Kundenberater bzw. der Finanz-
dienstleister, für den er tätig ist, ange-
schlossen ist.

Welche Registrierungsstellen gibt es?

Noch gibt es keine von der Eidgenös-
sischen Finanzmarktaufsicht FINMA 
zugelassene Registrierungsstellen. Ver-
schiedene Organisationen haben aber 
entsprechende Zulassungsgesuche (häu-
fig verbunden mit dem Gesuch um Zulas-
sung als Ombudsstelle) eingereicht. Wir 
gehen davon aus, dass die ersten Regis-
trierungsstellen voraussichtlich Ende 
Mai/anfangs Juni von der Eidgenös-
sischen Finanzmarktaufsicht FINMA 
genehmigt werden.

Was ist die Aufgabe der Registrierungs-
stellen?

Die Registrierungsstellen führen das 
Beraterregister. Da mehrere Organisa-
tionen entsprechende Gesuche um Zulas-
sung eingereicht haben, ist davon auszu-
gehen, dass es mehrere Registrierungs-
stellen und damit mehrere Berater- 
register geben wird. Trotzdem gehen wir 
davon aus, dass die Anforderungen an 
eine Registrierung bei allen Regierungs-
stellen mehr oder weniger gleich sein 
werden. Die Registrierungsstellen legen 
insbesondere fest, welche Angaben zum 
Kundenberater und zum Finanzdienst-
leister, für den er tätig ist, aus dem jewei-
ligen Register ersichtlich sind. Weiter 
definieren sie die Mindestanforderungen 
an die vom Kundenberater absolvierten 
Aus- und Weiterbildungen und an den 
Nachweis der Kenntnisse der Verhaltens-
pflichten gemäss FIDLEG. Weiter legen 
sie fest, wie der Nachweis des Anschlus-
ses an eine Ombudsstelle erbracht wer-
den muss.

Wer muss sich in das Beraterregister 
eintragen lassen?

In das Beraterregister eintragen lassen 
müssen sich Kundenberater von inlän-
dischen und ausländischen Finanzdienst-
leistern. Eintragungspflichtig sind nur die 
Kundenberater selbst, d.h. die natürlichen 
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Personen. Die Arbeitgeber der Kunden-
berater, d.h. die juristischen Personen, 
sind nicht eintragungspflichtig.

Kundenberater sind natürliche Personen, 
die im eigenen Namen oder im Namen 
eines Finanzdienstleisters Finanzdienst-
leistungen erbringen. Kundenberater sind 
nur Mitarbeiter, die direkten Kontakt mit 
Kunden haben. Nicht als Kundenberater 
gelten entsprechend Mitarbeitende von 
Finanzdienstleistern, die keinen Kontakt 
mit Kunden haben oder die Dienstleis-
tungserbringung lediglich in untergeord-
neter Weise unterstützen (z.B. indem sie 
einem Kunden auf Anfrage Produktein-
formationen zusenden, Sitzungen koordi-
nieren, in technischen Supportfunk- 
tionen arbeiten oder die Finanzdienstleis-
tungen ohne Kundenkontakt in 
nachgelagerter Weise erbringen). Ent-
sprechend gelten Produktspezialisten 
oder Finanzanalysten, welche einen 
registrierten Kundenberater bei einer 
Besprechung mit einem Kunden oder 
einem Kundenbesuch begleiten, nicht als 
Kundenberater. Gleiches gilt auch für Mit-
arbeitende, welche für die Implementie-
rung der vom Kunden gewählten Anlage-
strategie im Rahmen eines Vermögens-
verwaltungsmandates zuständig sind und 
die entsprechenden Anlagen innerhalb 
der vom Kunden definierten Parameter 
vornehmen. Voraussetzung ist allerdings, 
dass die betreffenden Mitarbeitenden kei-
nen Kundenkontakt haben. Diese Mitar-
beiter sind nicht verpflichtet, sich zu 
registrieren. Gleiches gilt nach unserer 
Ansicht auch für Personen, welche einen 
registrierten ausländischen Kundenbera-
ter bei einem Kundenbesuch in der 
Schweiz begleiten. Voraussetzung hierfür 
ist aber, dass in jedem Falle mindestens 
ein registrierter Kundenberater beim 
jeweiligen Kundenbesuch dabei ist. 

Ausgenommen von der Eintragungs-
pflicht sind Kundenberater von pruden-
ziell beaufsichtigen inländischen Finanz-
dienstleistern wie z.B. von Banken und 
von Instituten nach dem Finanzinstituts-
gesetz. Damit sind u.a. die Kundenberater 
von Banken, Wertpapierhäusern aber 
auch von Vermögensverwaltern, die ty-
pischerweise in einem Arbeitsverhältnis 

lassen. Derzeit besteht allerdings noch 
kein Beraterregister bzw. es wurde noch 
keine Registrierungsstelle durch die Eid-
genössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
zugelassen. Mit der Genehmigung der 
ersten Registrierungsstellen bzw. Bera-
terregister durch die Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht FINMA wird gegen 
Ende Mai/anfangs Juni 2020 gerechnet. 
Eine Voraussetzung für den Eintrag eines 
Kundenberaters in das Beraterregister 
ist der Anschluss des Kundenberaters an 
eine Ombudsstelle. Die Ombudsstellen 
werden vom Eidgenössischen Finanzde-
partement (EFD) genehmigt. Es ist daher 
davon auszugehen, dass die ersten 
Ombudsstellen vor den Registrierungs-
stellen bzw. Beraterregister zugelassen 
werden und ihren Betrieb aufnehmen. 
Der ursprünglich vorgesehene Zeitplan 
verzögerte sich aufgrund der COVID-19 
Pandemie. Die übergangsrechtlichen 
Bestimmungen sehen vor, dass sich die 
eintragungspflichtigen Kundenberater 
innert sechs Monaten nach Zulassung 
der ersten Registrierungsstelle eintragen 
lassen müssen.

Welche Registrierungsvoraussetzungen 
muss ein Berater erfüllen?

Die eintragungspflichtigen Kundenbera-
ter müssen nachweisen, dass sie die Ver-
haltensregeln des Finanzdienstleistungs-
gesetzes kennen und über das notwendi-
ge Fachwissen für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit verfügen. Auch setzt die Eintra-
gung den Abschluss einer Berufshaft-
pflichtversicherung oder das Vorliegen 
gleichwertiger finanzieller Sicherheiten 
sowie den Anschluss des Kundenbera-
ters oder dessen Arbeit- bzw. Auftragge-
bers an eine Ombudsstelle voraus. Die 
Eintragung kann verweigert werden, 
wenn ein Kundenberater bestimmte 
strafrechtliche Verurteilungen aufweist 
(insbesondere, wenn der Kundenberater 
aufgrund einer strafbaren Handlung 
gegen das Vermögen verurteilt wurde 
und er über einen entsprechenden Straf-
registereintrag verfügt) oder wenn gegen 
ihn aufgrund der Verletzung aufsichts-
rechtlicher Vorschriften ein Berufs- oder 
Tätigkeitsverbot verhängt wurde.

zu diesen Finanzdienstleistern stehen, 
von der Registrierungspflicht ausgenom-
men. 

Kundenberater ausländischer Finanz-
dienstleister, die im jeweiligen Heimat-
land einer prudenziellen Aufsicht unter-
stehen, sind von der Registrierungspflicht 
ebenfallsbefreit, sofern sie ihre Dienst-
leistungen in der Schweiz ausschliesslich 
gegenüber professionellen oder institu-
tionellen Kunden erbringen. Nicht erfor-
derlich ist, dass eine solche Aufsicht im 
Ausland der schweizerischen Aufsicht 
gleichwertig ist. Auch ist nicht erforder-
lich, dass das Herkunftsland eine Form 
der Gegenseitigkeit gegenüber in der 
Schweiz ansässigen Finanzinstituten vor-
sieht.

Die Kundenberater eines Finanzdienst-
leisters müssen sich nicht zwingend 
selbst in das Beraterregister eintragen. 
Die Registrierungspflicht kann auch 
durch den Finanzdienstleister für seine 
Kundenberater wahrgenommen werden 
(z.B. um einheitliche Qualitätsanforderun-
gen sicherzustellen). Dazu benötigt er 
allerdings die notwendigen Dokumente 
der Kundenberater. 

Was wird eine Eintragung im Beraterre-
gister voraussichtlich kosten?

Die Eintragung im Beraterregister ist 
kostenpflichtig. Die Gebühr für die erst-
malige Eintragung beträgt zwischen  
CHF 500 und CHF 2‘500. Wir gehen davon 
aus, dass die Gebühren von Registrie-
rungsstelle zu Registrierungsstelle vari-
ieren werden. Auch wird die Höhe im Ein-
zelfall von der Komplexität des Gesuchs 
und von weiteren Faktoren wie z.B. der 
Dauer des Verfahrens (Stichwort: 
Express-Registrierung) abhängig sein. 
Allgemein dürfen die Registrierungsstel-
len nur kostendeckende Gebühren ver-
langen.

Ab wann muss sich ein Kundenberater 
in das Beraterregister eintragen?

Eintragungspflichtige Kundenberater 
müssen sich vor der Erbringung ihrer 
Finanzdienstleistungstätigkeit in der 
Schweiz im Beraterregister eintragen 
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Bei der Prüfung, ob ein Kundenberater 
hinreichende Kenntnisse über die Verhal-
tensregeln und über das für die Aus-
übung seiner Tätigkeit notwendige Fach-
wissen verfügt, kommt der Registrie-
rungsstelle ein Ermessen zu. Wie dieser 
Nachweis erbracht werden muss, wird 
sich erst auf der Stufe der Selbstregulie-
rung der Registrierungsstellen zeigen.

Die Eintragungsvoraussetzungen müssen 
dauerhaft eingehalten und die Registrie-
rungsstelle muss über allfällige Ände-
rungen im Zusammenhang mit den 
Registrierungsvoraussetzungen infor-
miert werden. Entsprechend sind diesbe-
zügliche organisatorische Massnahmen 
vorzusehen (z.B. FIDLEG-Verhaltensko-
dex, entsprechende Schulungen bzw. 
Teilnahme an Weiterbildungen, klare 
interne Weisungen usw.).

Erfüllt ein Kundenberater die Vorausset-
zungen für eine Registrierung nicht mehr, 
wird der Kundenberater von der Regist-
rierungsstelle aus dem Beraterregister 
gelöscht. Da die Registrierungsstelle 
jedoch keine laufende Überwachung 
durchführt, erfolgt die Löschung nur auf-
grund spezifischer Kenntnis seitens der 
Registrierungsstelle. Dies kann beispiels-
weise dann der Fall sein, wenn ein Kunde 
eine entsprechende Mitteilung an die 
Registrierungsstelle macht.

Da die Kundenberater die Verhaltensre-
geln des FIDLEG aufgrund der über-
gangsrechtlichen Bestimmung erst ab 
dem 31. Dezember 2021 einhalten und 
auch die Anforderungen an die erforder-
lichen Kenntnisse über die Verhaltensre-
geln erst innert dieser Frist erfüllen müs-
sen, müssen eintragungspflichtige Kun-
denberater den Nachweis, dass sie die 
Verhaltensregeln des Finanzdienstleis-
tungsgesetzes kennen und über das not-
wendige Fachwissen für die Ausübung 
ihrer Tätigkeit verfügen, erst nach Ablauf 
der zweijährigen Übergangsfrist erbrin-
gen, sofern sie nicht ihrer – soweit vor-
handen – Prüfgesellschaft unwiderruflich 
mitgeteilt haben, die Verhaltensregeln 
bereits vor Ablauf der Übergangsfrist 
einzuhalten. Im Rahmen der Selbstregu-
lierung wird sich auch zeigen, wie die 
Prüfstellen die unterschiedlichen Über-
gangsfristen (Registrierung innerhalb von 
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sechs Monaten) praktisch handhaben, 
und ob der Nachweis an die Ausbildung 
und die Kenntnisse der Verhaltensregeln 
nicht bereits doch auf den Zeitpunkt der 
Eintragung im Beraterregister erbracht 
werden muss. 

Besteht für mich konkreter Handlungs-
bedarf?

Finanzdienstleister müssen prüfen, ob 
sie selbst oder ihre Mitarbeiter als eintra-
gungspflichtige Kundenberater gelten. 
Als Faustregel gilt dabei, dass eintra-
gungspflichtig ist, wer Anlageberatungs-
dienstleistungen erbringt, ohne einer 
Bewilligungspflicht gemäss dem Finanz-
institutsgesetz zu unterliegen, bzw. wer 
vom Ausland her Finanzdienstleistungen 
an Kunden in der Schweiz anbietet, es sei 
denn der betreffende ausländische 
Finanzdienstleister beschränke sich auf 
professionelle und institutionelle Kunden. 
Eintragungspflichtige Kundenberater 
müssen sich innert der Übergangfrist von 
sechs Monaten ab der Erstzulassung 
einer Registrierungsstelle in einem Bera-
terregister eintragen. Nach Ablauf dieser 
Übergangsfrist müssen sich die eintra-
gungspflichtigen Kundenberater jeweils 
vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit in einem 
Beraterregister eintragen. Zu diesem 
Zeitpunkt müssen sie Registrierungsvor-
aussetzungen erfüllen, was entsprechen-
de Vorbereitungshandlungen erfordert 
(siehe oben). 

Walder Wyss wird ein Update zu diesem 
Newsletter erstellen, sobald die ersten 
Registrierungsstellen zugelassen wurden 
und erste Beraterregister bestehen.
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